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Textteil 

Aufgrund § 2 Abs. 1 und , § 9 des Ba.ugesetzbuches ( BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung yom 08.12.1986 (BGBl. I Seite 2253), 
zuletzt geändert dur9h Art'. 1 . ~n~estitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl . I Seite 466), Art. 96 
Abs. 1 Nr. 15 und Art 98 Abs. 3 ·. der · Bayerischen Bauordnung 
(BayBO ) BayRS 2132-1-r,· des · Art~ 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern ·(GO) BayRS 2020-1-1-I und · des Art . 3 Abs. 2 
des Bayerischen Natur~chutzgesetzes (BayNatSchG) erläßt die 
Stadt Schwabmünchen, Lanqkreis Augsburg, gemäß § 10 BauGB fol
gende Ände rung des .. Bebauungsplanes .Nr„. 26 ·:•Gewerbe gebiet nörd

·1ich der Kreisstraße· A .30" als Satzqng; 

s 1 . .. 
Inhalt der Bebauungsplanände~g 

Der seit 01 : 12.1995 · re~htsverbindliche ~ebauungsplan Nr. 26 
"Gewerbegebiet nördlich der .. Kr~iss.traße A ,30" wird nach Maßgabe 
der vom Stadtbauamt Schwabmünchen · ausgearbeiteten · Änderungs
planzeichnung vom 11. 06.'199.6, die· Bestandteil. dieser Satzung 
ist , sowie nach Maßgabe der nachstehenden . Vorschriften geän
dert. 

. § ·2 
Geltungsbereich 

Der Ge ltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
umfaßt das Grundstück FLNr. 1905 der. Gemarkung Schwabmünchen 
und ist in der Änderungsplanzeic'hnung vom 11.06.1996 a usgewie
sen. 

s· 3 
Sondergebiets fläche f.ür einen großflächigell: Verb.raucherrnarkt 

§ 3 Abs. 3 (Art der baulichen·Nut~ung) des Textteiles zum Be
bauungsplan Nr. 26 wird neu Satz 2 wie folgt angefügt: 

"Die mit so 1 beze ichnete iläche innerhalb des Geltungsberei
ches wird . als sonstiges· Sortdergeb~~t im ~inne des § 11 BauNO 
für einen großflächigen Verbrauche~arkt festgesetzt . " · 

§ 4 (Maß der baulichen ~utzung) ~es Textteiles zum Bebauungs 
p lan Nr. 26 erhält folgenden neuen· Absatz 4: 

"Die Verkaufsflächen für deri Verbrauchermarkt im · sondergebiet 
SO 1 werden wie folgt festgeseizt: · 
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Lebensmittel 
Textil 
Schuhe 
Drogerie 
Autozubehör 
Elektro 
Haushalt 

1. 000 qm 
400 qm 
120 qm 
150 qm' 
300 qm 
300 .qm 
330 qm" 

sA 
So~stige Festsetzungen 
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Die sonstigen zeichnerisc hen und . tex~lichert Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. · 26 "Gewerbege bie_t i:iördi.ich der Kreisstraße 
A ·30 II bleiben unverändert . . : . 

§ 5 
Inkrafttreten -

Die · Bebauungsplanänderung· tritt gemäß§ 12 -BauGB mit der Be
kanntmachung der Durchführung des · .An'zeigeve.rfahrens in Kraft. 

20. 11. 1996. 

,..,.._. __ .. .,,... n 
Erster Bürgermeiste 
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Begründung 

Im vorbezeichneten Baugebiet . ist die Errichtung eines Verbrau
chermarktes mit einer Verkaufs fläche von rund 2.600 qm beab
sichtigt. Betreiber ist die Firma Georg Kaes GmbH & Co. aus 
Kaufbeuren/Allgäu. Die Sortimente und ihr Flächenanteil sind 
wie folgt bestimmt: · 

Lebensmittel rd. 1. 000 qm 
Textil rd. 400 qm· 
Schuhe rd . 120 qm 
Drogerie rd. 150 qm 
Autozubehör rd. 300 qm 
Elektro · rd. 300 qm . 
'Haushalt rd. ·330 gm 

Die beabsichtigte Ansiedlung .des großflächigen Einzelhandels
betriebes erfordert in jedem Fall nach · § 11 Abs. 3 BauNVO die 
Ausweisung einer Sondergebietsfläche. _innerhalb des Gewerbege
bietes . Hierfür bedarf es .einer · entsprecpenden Änderung des 
seit 01.12 . 1995 rechtsverbindlichen Bebauungspl anes Nr. 26. Der 
Stadtrat hat deshalb in . seiner . 'öffentlichen Si tzung vorn 
07.11.1995 beschlosse n, das Verfahren zur Ände rung de s - Be
b auungsplanes durchzuf ühren . 

Zur Änderung des Bebauungsplanes wurde n im Zeitra:um Februar bis 
April 1996 das Verfahren _ der · frühzeitigen . Bürgerbeteiligung 
sowie d ie erste A..'1.hörung de r Träger öffentliche r Be lange und 
weiterer Stellen durchgefüh~b. Der Stadtrat .Schw~bmünchen hat 
sich in . seiner öffentlichen Sitzung _ vom 11.06.1996 mit den i n 
diesem Rahme n e ingegange nen Stellungnahmen mit zum Teil grund
sätzlichen Bedenken gegen die- Ansiedlung bzw. periphere Lage 
des Verbrauchermarktes befaßt. Unter ~ürdigung dieser Stellung
nahmen hat der Stadtrat . die. nacbstehen_den ·Gründe für . den Ver
brauchermarkt beschlußmäßig festgestellt · und die öffentliche 
Auslegung de·r Bebauu.ngsplanänderupg ·· gemäß · "§' 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. · 

Planungsziel 

Die Stadt Schwabmünchen· ist · i_rn Landesen twicklungsprögramm 
Bayern als Mi tte1zentr um ( E), . d .. h_. als bevorzugt zu entwickeln
des Mittelzentrum . bestimmt . 

Mit d er· beabsichtigten Ansiedlung ~es Verbrauchermarktes, wel
che gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO die Ausweisung e iner Sonderge
bietsfläche im Gewerbegebiet ·erfordert, soll der besonderen 
Versorgungsfunktion Schwabmünchens für . sich und seinen großen 
Ver f lechtungsbereich Rechnung getra gen und .darüber hinaus die 
Einzelhande lszentralität · .und da.s Arbeitsplatzangebot weiter 
verbessert bzw. gestärkt .. werden . Insbesondere gilt ·es im Non
Food-Bereich die ~ach wie vo~ erheblichen Kaufkraftabflüsse 
abzustoppen und die Kaufkraft insgesamt i nnerhalb des e ige ne n 
Verf lechtungs bereiches s tärker zu binden. So ist bekannt, daß 
Verbrauc hermärkte in de r Nachbarschaft Schwabmünche ns ( z . B. 
Königsbrunn, Türkheim, Bad Wöri~hofen ) nic ht nur unwe s entlich 
Kaufkraft a u s dem Raum Schwabmünchen abziehe n. 

/ . 



Begründung zur 1. Änderung des·· Bebauungsplanes Nr. 
gebiet nördlich der Kreisstraße A 30" (Ansiedlung 
brauchermarktes) 

Peripherer Standort 

26 "Gewerbe
eines Ver-
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Daß Schwabmünchen als Mittelzentrum für die Ansiedlung des Ver
brauchermarktes der geeignete . Standort ist, daran lassen auch 
die Stellungnahmen der Regierung von Schwaben und des Landes
verbandes des Bayer. Einze1hanqels e.V., Bezirk Schwaben, kei
nen Zweifel. Die Problematik bei der · Ansiedlung des Verbrau
chermarktes . wird einzig und alle~n in der. peripheren Lage im 
Gewerbegebiet nördlich der Kreisstraße A 30 gesehen. Die Re
gierung von Schwaben weist dar~uf hin, daß hierdu~ch . u.u . . die 
Schaffung eines attraktiven, .auf eine .Vielfalt v_on Handelsbe~ 
trieben unterschiedlicher ·Größen, Betriebsarten und Angebots
formen ausgerichtetes . · Innenstadt_ge„schä.ftszentrµm · erschwert 
werden könnte. Nach· .dem Landesverband des ·':Bayerischen. Einzel
handels. e. V. trage de:r:: Verprauc"hermarkt nicht zur Sicherung und 
.Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels bei, weil dur~h den 
peripheren Stand.ort und die verkehr.sgünstige ·Lage im Zuge . der 
Westentl.astungsstraße und Kreisstraße A 30 eine .·Belebung des 
innerstädtischen Einzelhand~ls ·so .gut. -wie ~icht zu erwarten 
sei. Dies umso weniger , als auch der benachbarte . Bau- und Gar
tenfachmarkt erhebliche weitere · Kaufkraft binden werde. 

Auch .die Stadt Schwabmünchen würde es begrüßen, wenn der Ver
brauchermarkt im Stadtzentrum angesiedelt · _·werden könnte . Bei 
realistischer Betrachtung stehen . jedoch geeignete Grundstücks
flächen hierfür wecter ": jetzt noch später zur . Verfügung . Versu
·che , die Ansiedlung d e s Verbrauche"r'marktes im Kroengelände zu 
realisieren, sind· ·aufgrund des gro.ßen Flächenbedarfes und d e r 
sehr hohen Grundstückskoste~ " gescheitert; .. · · · · 

Bedeutung eines großfläcpigen ·verbra~cher:rriarktes für · die zu
künftige Entwicklung der· Stadt ~chwabmünchen · 

Au s der notwendigen Gesarntbetrach.t_ung heraus kann jedoch ~in 
Verzicht Schwabmünchens auf .den Ve.rbr~ucherrnarkt nicht · in Frage 
kommen. Wie eingangs ausgeführt , ist Schwabmünchen als Mittel
zentrum (E) gehalten, · seine · z·entralen Versorgungsfu~ktionen 
wahrzunehmen und wei te·r ·aus zubauen . . Nur hierdurch kann ein 
weiterer Teil .der nach wie ·.~or ~ erh~blichen gaufkraftabflüsse 
abgestoppt und Kaufkraftzufluß ~us ·dem Uml-and gewonnen werden. 
Die Stadt ist sich. -dabei sicher „ ·daß der . Verbrauchermarkt in. 
seiner Struktur, Grö.ße· :. und . Arigebotsumfa.ng die Attraktivität 
Schwabmünchens als zent"raler. Standort effektiv erhöht und den 
vorgenannten Zielset~ungen dienen wird. Die bei eine r Ablehnung 
des Verbraucherrnarkt"es . konkret:: zu befürchtende Abwanderung bzw . 
Ansiedlung in einen anderen be nachbarten Ort von Schwabmünche n 
würde keinesfalls zur Stärkung ,- · sondern zur Schwächung des 
Standortes Schwabmünche·n . beitragen. Die Stadt als Mittelzentrum 
kann nicht Vorhaben in Nachbargenieinden· ständig ablehnend ge
genüberstehen und selbstlintätig bleiben. Eine verbesserte Ein
zelhandelszentralität -Schwabmünchens für sein Umland kommt 
letztlich dem gesamten Einzelhandel im Stadtbereich und somit 
auch de m innerstädtischen Zentrum zugute. 

" 
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Damit Schwabmünchen seine zentrale Stellung und Versorgungs
funktion aufrechterhalten ·und stärken kann, ist die Ansiedlung 
auch größerflächiger Einzelhandelsbetriebe unerläßlich. Zu be
rücksichtigen ist hierbei ebenso die Tatsache, daß die Bevöl
kerung Schwabmünchens in den letzten 10 Jahren um rund 2.000 
Einwohner zugenommen ·hat. ·Auch das Umland hat ein deutliches 
Wachstum zu verzeichnen . . Die · posi~ive En~wicklung wird beson
ders augenfällig, wenn die : Einwohnerzahlen des Landkreises 
Augsburg und der Stadt Schwabmünchen in den Jahren 1981 - 1995 
gegenübergestellt werden. Irt d.l.es.em -.zei traum ist die Einwoh
nerzahl des Landkreises; AugsJ~urg uni 21 % und cfie der Stadt 
Schwabmünchen um irnmerhiri 28 % · ange.sfiegen·. ·'Das .-Einzugsgebiet 
der. Stadt Schwabmünchen ist in den letzten Jahren auf über 

· 40. 000· ~inwohner angestiegen: Nach:. den'.· eigenen Plarn~ngen der 
Stadt und entsprechender fachlicher Aussagen im Teilraumgut
ach teil wird' ·sich das Wachstunl. in der Stadt Schwabmünchen sowie 
im .Raum südlich von Augsburg · in den -weiteren Jahren kontinuier
lich fortsetzen. Die Erweit.erung des . Wohnba-q.gebietes im Süd-

· westen wird in den nächsten . Jahren rund 600 Einwohnern Platz 
bieten, neben der allgemein~n baulichen Verdichtung im Innen
bereich werden auch das Kroengeläride und das Gebiet · der Neuen 
Heimat weitere zusätzliche Einwohner aufnehmen. Darüberhinaus 
liegt der kÜnftige Entwicklungsbereich '. .der .· Sta.dt Schwabmünchen 
hauptsächlich im nordöstlichen st.adtgebiet. , 

Die Ansiedlung des Verbraucherma:i:ktes .trägt der Entwicklung der 
Stadt Schwabmünchen in den_· zurückliegenden . Jahren sowie · der 
künftigen Entwicklung Rechnung. rn· Verbindung mit dem im Ge
werbegebiet berei t ·s ·eingeplanten gr.oßf läc.h.igen · . }?au- und Gar
tenfachmarkt (E:i;-satz für Kroen-Baumarkt) .erwartet sich . zudem 
die Stadt Schwabmünchen· .eine · bessere .Kaufkraftbindung u.nd -an
ziehung als bisher und ·.somit eifi.e:rr wei.teren Beitrag zur Stär
kung der Einzelhandelszentralität Schwal;>münchens. Die · ver-

. keh·r ·sgünstige Lage ·des Standqrtes ist . aus · ·Sicht de+ Stadt 
Schwabmünchen ein wesentli_cf?-es Kr{terium, um Käufer von außer-
halb anzuziehen. · · 

Aus diesen Gründen häit es der .Stadtrat. für ·unverzichtbar, zur 
Stärkung der Position Schwabmünchens als Mittelzentrum auch 
größerflächige Einzelhandelsbet~iebe zuzulassen und dami.t die 
·ihr zugewiesene zentrale Rolle ·auszufüllen • . Leider muß damit;. 
auch die Tatsache akzeptiert Werden,- daß die Ansiedlung groß
flächiger Einzelhandelsbetr.iebe, ·wt·e schon in der Vergangenheit. 
ausschließlich in pe;r:ipherer Lage 'erfolgen kann. Befürchtungen 
bzw. Bedenken, daß hierdu.:i::'ch der .. innerstädtische Einzelhandel 
geschwächt oder gefährdet werderi.„ könne:, . wer~eri sehr wohl gese
hen und in den nachfolgenden Ausf~gen ~sonders geWürdigt. 
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Auswirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel 

Der Stadtrat ist der Ansicht, .daß · in all den Jahren bisher auf 
eine ausgewogene Stadte~twicklung geachtet wurde, welche zum 
einen die Anforderungen ·an die zentralörtliche Versorgungs
funktion Schwabmünchens für _sich und seinen Einzugsbereich und 
zum anderen die koiitinuier.liche S'f::ärkung und Weiterentwicklung 
der Innenstadt berücksichtigt hat~- Insbesondere in Bezug auf 
die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe hat der 
Stadtrat b.isher stets eine ·maßvolle Haltung bewiesen und an der 
tatsächlichen bzw. absehbaren Entwicklung orientierte Ent
scheidungen getroffen. · o.i,es zeigt sich auch dadurch, daß trotz 
der Ansiedlung .von Verbrauchermärkt.en· in peripherer Lage - die 
Entwicklung der Innenstadt kontinuie.rlich fortgeschritten ist. 
Entscheidend für diese. Entwicklung war s ·icher auch der Umstand, 
daß die .Stadt ·irt de1;„· Vergangenheit trotz zahlreicher Anfragen. 
überdimensionierte Einzelhandelsgroßprojekte :und Gewerbehöfe 
nicht zugelassen· hat und ·diesen An.fragen, trotz · entsprechender 
positiver Stan(jortanalysen~ . nicht nachgekoi:nmen· ist. Der nunmehr 
aus den ·aufgezeigten Gründen · e ·ingeplante und · für notwendig 
erachtete Verbrauchermarkt hält si~h nach Ansicht des Stadtr a 
tes innerhalb des.bisherigen Entwicklungsrahmens und wird nach 
Überzeugung, des Stadtrates die positive Entwicklung Schwabmün
chens m.:j_ttragen. Eine Gefährdung .der gut gewachsenen Struktur 
des inne·rstädtischen Einzelhahdels durch diesen. Verbraucher
markt allein ist nach ~en bisherigen Erfahrungen nicht zu be
fürchten. Nach Äußerungen des .. Ei nzelhandels im Rahmen de:r 
frühzeitigen Bürge·rbeteiligilng wird nicht · -die Ansiedlung des 
eingeplanten Verbrauchermarktes als _ eigentliches Problem, son
dern in Zukunft die Verhinderüng der Ausuf erurig eines außer
s tädtischen Eii:izelhande.lszent;r;1;1ffis gesehen . . 

Der Stadtrat ist sich, d.tesbezügfich ·seiner. Vefrantwortung durch-. 
aus bewußt und wir~ _ ~ine solche _negativ~· . Entwicklung keines
falls inittragen • . Weitere~ Ansiedlu_rigs- - und/oder Vergrößerungs
absichten wird mit äußerster: Vorslcht .-un~„ seh:r kritischem Al,lge 
begegnet. Keinesfa_lls. werden Entßcheidungen getroffen, ohne daß 
entsprechende Erfahrungen hinsi.chtlich der Auswirkungen des 
jetzigen Verbrauchermarktes vorliegen~ Die angegebenen Sorti
mentsbereiche und die jeweiligen ·:E'.lächengrößen werden im Rahmen 
der Bebauungspl'anänderung rec}l.t_sv~rbindlich festgesetzt und 
stellen somit eine ·.zwingende 13e·sch:.tänkung für den Betreiber. 
dar. Daran ändert · auch· . nichts die vom ·Betreiber gewünschte 
Grundstücksmehrfläche . von · 5. 000 qm,; .. welche rein als zukünftige 
Reservefläche vorgehalten werden·· sc;>ll. Ob überhaupt und welche 
Verkaufsflächen in ·zuk.unft noch zugestanden Werden können, wäre 
im Rahmen · eines erneutell' . Verfa:t:irens . .zur . Anderung des ·Be
bauungsplanes zu entsch~iden und .-muß einer .erneuten kritischen 

. Prüfling zu gegeberier Zeit .· vorbeha_l ten bleiben. 
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Für die Richtigkeit der bisherigen Stadtentwicklungspolitik 
(einschließlich der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandels
betrieben) spricht auch die ·als Anlage beigefügte Aufstellung 
über die Einzelhandelsumsätze von Städten im Rallin · Schwaben im 
Jahr 1994, wonach der Umsatz je Einwohner beispielsweise· in Bo
bingen bei unter 5.000 DM,· ·in ·schwabmünchen bei rund 12.:900 DM 
und in Königsbrunn be·i rund 14. 500 DM · gelegen hat . Dieser V_er
gleich zeigt deutlich, daß · es einer Stadt.wie Bobingen, welche 
in der. Vergangenheit auf ·großflächige Einzelhandelsbetriebe 
verzichtete, es mit dieser ·Poli.t'ik nicht gelungen ist , den Ein~ 
zelhandelsums.atz an den Ort zu binden-, sondern. Kaufkraft in 
ganz erhebliche:rn Maße abgeflossen ist. · Dagegen konnte der Ein
zelhandelsumsatz in Schw?ibmünchen von" 110 "Mio ·. ·DM ( 19_8.6') · auf 
150 Mio. DM ( 1994) gesteigert werden_. pie Bemühungen der · Stadt 
müssen· deshalb nach wie vor~ ·darauf · ausgerichtet sein~ Kauf
kraftabflüsse abzustoppen und. die Kaufkraft .innerhalb des ei·ge
nen Verflechtungsbereic;'hes stärker zu ·binden .. 

Steigerung der Attraktivität der Innenstadt 

Selbstverständlich kommt . de~ weiteren Stärkung der · .Innenstadt 
sowie des innerstädtischen ELnzelhande+s eine besondere Bedeu
tung zu. Die Stadt war .und „ist auch-künftig bemüht, Maßnahlnen 
zur Steigerung der Attraktivität der Iimenst.adt · _selbst einzu
leiten oder zu unterstUtzeri. 

In den zurückliegenden Jahren i~t dutch eine .Vielzahl von ~aß
nahmen sowohl im öffentlichen als- auch im ·priv.aten Bereich eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Stadtzentrums vorange
trieben worden . . Anzuführen ist u ~ ·a . . . . 

- die Verbe?serung de~ ·parkplati.situation (unter anderem P.ark-
plätze an der Mu~eum- und Jahnstraße) . . . 

~die Neugestaltung· des Schrannenplatzes, des · Nordteils der 
Ferdinand-Wagner-Straße · s0:wie des Kirchenvorplatzes . 
die Auslagerung störender .· Gewerbebetii~be- · im Zentrum (z.B. 
Firma Schnell & ·Söhne) · . · 

- die stetige bauliche Nachverct'ichtung .· mit. $ohaffung vieler 
neuer Wohnungen und zus'ätz.licher· Verkaufs-, Praxis- und Ge-
werbenutzflächen . · 
die unmittelbar. b~vorstehende ·verkehrsentlastung der Innen-. 
stadt durch den Neubau der Westentlastungsstraße 

- die bevorstehende Erweiterung de_r .Westentlastungsstraße durch 
den Bau der Südspange 

Auf der Grundlage des vor Jahren '. . er.s:t~ll t~n innerstädtischen 
Rahmenplanes werden s .ic.h ·.eine bauliche Nacl:iverdichtung i m In
nenbereich und Neugestaltungsmaßnahmen-. Zug· um Zug fortsetzen 
und zu einer weiteren· .st~rkung · des innerstädtischen Zentrums 
beitragen (jüngste Beispiele sh·. ·Neubau der . Raiffeisenbank, 
E:rwei terungsbau der sp·arkasse, · Wohn-. · .und Geschäftshausneubau 
Fuggerstraße 33 und 35)~ 
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An konkret bevorstehenden bzw . . absehbaren Maßnahmen der Stadt 
Schwabmünchen können derzeit genannt· werden: 

Schaffung von 23 zusätzlichen Parkplätzen beim bestehenden 
Parkplatz an der Jahnstraße noch im Jahr 1996 

- Auf.,... bzw. Ausbau eines innerstädtischen .Radwegenetzes 
Beleuchtung des · Räthausgartens z.ur . Verbesserung einer 
Ost-West-Geh- nnd Radwegachse . . 

- geplante Auslagerµng ·des B~uhofes neben das bestehende Feuer
wehrgerätehaus an qer Riedstraße und eine damit einhergehende 
städtebauli.che Aufwertung dieses · ·innerstädtischen Bereiches 
durch eine attraktive ,Neugestaltung und entsprechende Nut
zung . Die Sta,dt hat bereits ·für c;iie· J ,ahre · 1993/1.994 einen 
weiteren Antrag au:f. Aufnahme in „das Bay~r. Städtebauförde
rungspr9gramrn zur F inanzi.e:run,<j dfe'ser Vorhaben . ges.tell t. ·. Eine 
Mi ttelbewillig.ung konnte aufgrund . der. äußerst angespannten 
.Haushaltslage. oes Staates bisher leider nicht erreicht wer
den. 

. . . 
Im Rahmen ihrer unterstützenden und finapziellen Möglichkeiten . 
wird die Stadt auch in <ler Zukunft alles daran setzen, die At
traktivität der In.nenstadt z·u steigern und . günstige · Rahmenbe 
dingungen für den innerstädtischen .Einzelhandel zu bieten. Die 
Stadt beabsichtigt, im .nächsten Jahr eine ~lanung zur Entwick
l ung der Innensta.dt in Auft.rag zu geben. · Für · die einzelhandels -

. freundliche Haltung der St:adt li·ene_n sich noch eine ganze Reihe 
von Beispielen anfüh.ren. . · · 

. . . . . 

Neben den - begrenzten - Möglichkeiten der Stadt zur Stärkung. 
der Innenstadt komint aber .der privaten Initiative und den pri 
vaten Maßnahmen .eine ganz ents.cheidende Be.deutung zu. In diesem 
Zusammenhang darf auf die Möglichke.iten. einer entsprechenden 
Nutzung des Kroengel·ä~des hinge~iesen ·werden: Der örtliche Ein
zelhandel muß jedoch ebe.nfa·lls investieren ,. wenn er · für den 
Kunden attraktiv ble{ben möchte. ·r .nsbesondere sollte der Fach
einzelhande~ seine Stärke~ noch b~sser . ausnu~zen~ In dieser 
Richtung hat sich seit dem BBE-Gutachteri von-· 1986 sicher be
reits einiges bewegt. Weitere Anstrengungen in dieser Richtung 
dürfen aber in der Zukunft nicht · ausbleiben·.- Die Stadt wird 
jedenfalls solchen privaten .· . Vorhaben jede nur mögliche t+nd 
vertretbare Unterstützung zukomm~n ·lassen. 

Belange des Verbrauchers 

Nicht unerwähnt bleiben· soll , daß aus Sicht. des Verbrauchers 
die Ansiedlung des eingeplanten Verbrauchermarktes mi t zusätz
lichen Pr·odukt- und Preisal.terna'tiven nachdrüc.klich begrüßt und 
dieser für eine Ablehnung " des _ Verb.i::-auch~rmarktes in Schwabmün
chen keinerlei Verständnis aufbringen wird. Die bisherigen 
Nachfragen aus der Bürge~schaft unterstreichen dies · deutlich. 
Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind heute ein Be
standteil der Handelslandschaft und werden von den Verbrauchern 
akzeptiert und gefordert . Aufgrund der heutigen Mobilität der 
·Bürger werden sonst entspreche nde Einkaufsmöglichkeiten außer
halb Schwabmünchens wahrgenommen. 
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Zusanunenfassung 

Nach Überzeugung des Stadtrates wird der eingeplante Verbrau
chermarkt die zentralörtliche Stellung Schwabmünchens weiter 
ausbauen und im Sinne ' einer vernünftigen Weiterentwicklung 
Schwabmünchens vertre.tbar · urid verträglich sein. Zwingende 
Gründe für einen (auch vorläufigen) verzieht auf den Verbrau
chermarkt drängen sich nicht auf, .· insbesondere sind nachteilige 
Auswirkungen auf den innerstadtischen Einzelhandel, von solchem 
Außmaß, daß sie die für die· Ans.iedlung des ·Verbrauchermarktes 
trotz seiner . Randlage sprechenden.· Gesichtspunkte überwiegen 
könnten, nach den bisherigen Entwicklungen und Erfahrungen, 
nicht zu erwarten. Der örtliche ·Facheinzeihandel wird seine 
Rolle .behaupten und · weiter ausb~uen . k()nnen. Er wird von der 
verbesserten Einzelhandelszentralität Schwabmünchens und dem 
weiteren Wachstum ebenfalls profitieren und mit nachhaltiger 
Unterstützung der Stadt auch künftig sicherstellen können, daß 
die Attraktivität der Innenstadt beständig weiterwachsen und 
ausgebaut wird. Für eine ausgewogene und verantwortungsbewußte 
Stadtentwicklungspolitik .wird der Stadtrat auch künftig Sorge 
tragen. 

Erschließung 

Eine Änderung der Erschlieftung des Baugebietes Nr. 26 ist nicht 
gegeben . 

20.11.1996 

N 
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VERF AIIRENSVERMERKE 

a) Der Stadtrat von Schwabmünchen hat in der Sitzung vom 

07.11.1995 die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der 

Änderungsbeschluß Wurde '. ain 14.06.1996 ortsüblich bekanntge-

macht. 

b) Der Entwurf der B_ebam.ingsplanänderung vqm 11. 06 .1996 wurde 

mit der Begründung gern. § 3 Abs. 2 Bau.GB in der Zeit vom 

24.06.1996 bis einschließlich 24.07.1996 öffentlich ausge-

legt. 

c) Die Stadt Schwabmünchen hat mit Beschluß des Stadtrates vom 

17. 09 .1996 die Bebauungsplan_änderung in der Fassung vom 

11.06.1996 gern. § 10 BauGB als Satzung beschlossen ; 

d) Das Landratsamt ·Augsburg hat mit Schreiben vom 13.11.1996 

Nr. 501- 610 - 18 gemäß § 11 Abs. 3 BauGB erklärt, daß Rechts -

verstöße nicht geltend gemacht werden. 

e) Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am 28.11 . 1996 

gern. § 12 2. Halbsatz BauGB ortsüblich bekanntgemacht . Die 

Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten . 

Schwab~nchen, den 09 . 12 . 1996 
S tad#c hwabmünc hen 
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